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Nr. 33 Donnerstag, 18. August 2022

Nr. 1 Urlaubsvertretung
Der Erste Bürgermeister Günther 

Pfefferer befindet sich vom Montag, 
22.08.2022 bis einschließlich Frei-
tag, 09.09.2022 im Urlaub. Ab Mon-
tag, 12.09.2022 ist er zu den üb-
lichen Amtszeiten wieder erreichbar.

Während der Urlaubszeit wird 
er von der 2. Bürgermeisterin, Frau 
Anita Ferber, vertreten.

Termine können unter folgender 
Telefon-Nummer vereinbart werden:  
Mobil: 01 70 - 8 39 58 83 
Stadt/Vorz.: 0 90 91 - 90 91 12

Nr. 2  Bekanntmachung über 
die 4. Änderungssatzung 
zur Satzung über die 
Erhebung von Gebühren 
für die Benutzung des 
Kindergartens der 
Gemeinde Daiting

Aufgrund von Art. 2 und 8 des 
Kommunalabgabengesetztes (KAG) 
erlässt die Gemeinde Daiting fol-
gende

4. Änderungssatzung zur Satzung 
über die Erhebung von Gebühren 
für die Benutzung des Kindergartens 
der Gemeinde Daiting:

§ 1
§ 5 Abs. 1 erhält folgende Fassung:  
Für jeden angefangenen Monat wer-
den ab Beginn des Monats, in dem 
das Kind das 3. Lebensjahr vollen-
det, folgende Benutzungsgebühren 
einschließlich Spielgeld erhoben: 

tägliche Buchungszeit pro Tag:  
von mehr als 3 bis 4 Stunden  
1. Kind der Personen-  
sorgeberechtigten: 52,00 € 
2. Kind der Personen-  
sorgeberechtigten: 46,00 €

tägliche Buchungszeit pro Tag:  
von mehr als 4 bis 5 Stunden  
1. Kind der Personen-  

sorgeberechtigten: 57,00 € 
2. Kind der Personen-  
sorgeberechtigten: 41,00 €

tägliche Buchungszeit pro Tag:  
von mehr als 5 bis 6 Stunden  
1. Kind der Personen-  
sorgeberechtigten: 62,00 € 
2. Kind der Personen-  
sorgeberechtigten: 56,00 €

tägliche Buchungszeit pro Tag:  
von mehr als 6 bis 7 Stunden  
1. Kind der Personen-  
sorgeberechtigten: 67,00 € 
2. Kind der Personen-  
sorgeberechtigten: 61,00 €

tägliche Buchungszeit pro Tag:  
von mehr als 7 bis 8 Stunden  
1. Kind der Personen-  
sorgeberechtigten: 72,00 € 
2. Kind der Personen-  
sorgeberechtigten: 66,00 €

Für jeden angefangenen Monat 
werden für Kinder im Kindergar-
ten bis zum Monat vor dem 3. Ge-
burtstag folgende Gebühren ein-
schließlich Spielgeld erhoben:

tägliche Buchungszeit pro Tag:  
von mehr als 1 bis 2 Stunden  
1. Kind der Personen-  
sorgeberechtigten: 52,50 € 
2. Kind der Personen-  
sorgeberechtigten: 45,00 € 

tägliche Buchungszeit pro Tag:  
von mehr als 2 bis 3 Stunden  
1. Kind der Personen-  
sorgeberechtigten: 58,75 € 
2. Kind der Personen-  
sorgeberechtigten: 51,25 €

tägliche Buchungszeit pro Tag:  
von mehr als 3 bis 4 Stunden  
1. Kind der Personen-  
sorgeberechtigten: 65,00 € 
2. Kind der Personen-  
sorgeberechtigten: 57,50 €

tägliche Buchungszeit pro Tag:  
von mehr als 4 bis 5 Stunden  
1. Kind der Personen-  
sorgeberechtigten: 71,25 € 
2. Kind der Personen- 63,75 €

tägliche Buchungszeit pro Tag:  
von mehr als 5 bis 6 Stunden  
1. Kind der Personen-  
sorgeberechtigten: 77,50 € 
2. Kind der Personen-  
sorgeberechtigten: 70,00 €

tägliche Buchungszeit pro Tag:  
von mehr als 6 bis 7 Stunden  
1. Kind der Personen-  
sorgeberechtigten: 83,75 € 
2. Kind der Personen-  
sorgeberechtigten: 76,25 €

§ 2
Diese Änderungssatzung tritt zum 

01. September 2022 in Kraft.
Daiting, 28.07.2022 

GEMEINDE 
Wildfeuer 

Erster Bürgermeister

Nr. 3 Einladung zur Jagdgenos-
senschaftsversammlung

Die Genossenschaftsversamm-
lung findet am Samstag, den 03. 
September 2022 um 19.30 Uhr im 
Feuerwehrhaus statt, hiermit lade 
ich alle Genossen mit Partner herz-
lich ein.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstehers
3. Kassenbericht
4. Entlastung des Kassiers und der 

Vorstandschaft
5. Verwendung Jagdschilling
6. Wünsche, Anträge, Sonstiges
Alle Veränderungen der Eigentums-
verhältnisse sind dem Jagdvorsteher 
unaufgefordert vorzulegen.

Nr. 4 Erdaushubdeponie in 
Monheim

Die Erdaushubdeponie ist nach 

vorheriger Vereinbarung mit dem 
Deponiewart, Tel.: 01 51 / 12 99 30 33 
von Montag bis Freitag geöffnet.  
Anmeldungen am Vortag!  
Kleinmengen werden nur noch ent-
gegen genommen, wenn zeitgleich 
eine größere Anlieferung stattfindet. 
Die Gebühren hierfür sind sofort zu 
bezahlen.

Nr. 5 Recyclinghof und 
Grünabfallsammelplatz 
Monheim  

Der Recyclinghof mit Grünab-
fallsammelplatz an der Nürnberger 
Straße ist bis November am Frei-
tag von 14.00 bis 17.00 Uhr und am 
Samstag von 9.00 bis 13.00 Uhr ge-
öffnet.

Wir bitten um Beachtung!  
Es werden sowohl Sperrmüll als 
auch Kühlgeräte angenommen. Die 
dafür anfallenden Gebühren sind so-
fort zu entrichten.

Bitte beachten Sie die geltenden 
Corona-Schutzmaßnahmen

Nähere Informationen erhalten 
Sie auch unter   
www.awv-nordschwaben.de.

Günther Pfefferer 
Erster Bürgermeister 


